
mindestens sechs Monaten Vertragslauf-
zeit, zu erhöhen, sofern dies zum Ausgleich 
von Personal- oder sonstigen Kostensteige-
rungen erforderlich ist. Als Vergleichsbasis 
wird der Monat und das Jahr des VPI der 
STATISIK AUSTRIA zum Wirksamkeitsbe-
ginn des jeweiligen Vertrags genommen. 
Sofern eine Preisanpassung unterbleibt 
bedeutet dies keinen Verzicht von RICOH, 
diese nicht zu einem späteren Zeitpunkt 
nachzuholen. Macht RICOH von einer Preis-
anpassung Gebrauch und würden sich die 
vorgenannten Preise dadurch gegenüber 
den vereinbarten Preisen bzw. der letzten 
Preisanpassung um mehr als die Infl ations-
rate plus zuzügliche 6% verändern (gemes-
sen am jeweiligen Monats VPI, indem die 
Preisanpassung durchgeführt wird), hat der 
Mieter das Recht, den Vertrag mit einer 
Frist von zwei Kalendermonaten nach der 
Preisanpassung zu kündigen.

§ 3  Pfl ichten des Mieters
 

1. Der Mieter verpfl ichtet sich, den Mietge-
genstand pfl eglich zu behandeln und ihn 
insbesondere gemäß der übertragenen 
Bedienungshinweise in sorgfältiger Weise 
zu verwenden sowie die Pfl ege- und Ge-
brauchsempfehlungen von RICOH zu be-
folgen. Der Mieter benennt verantwortliche 
Bedienungskräfte.

2. Falls eine Anbindung der Systeme verein-
bart wurde, ist der Mieter für die Anbin-
dungsmöglichkeit an vorhandene Schnitt-
stellen verantwortlich. Daneben benennt 
und stellt der Mieter das zur Unterstützung 
der Anschluss-/Installationsarbeiten erfor-
derliche Personal zur Verfügung.

3. Der Mieter hat die Mietgegenstände zu 
pfl egen und in ordnungsgemäßem und 
funktionsfähigem Zustand entsprechend 
den Vorgaben der RICOH (z.B. Benutzer-
handbuch) zu erhalten. Der Mieter muss 
ferner alle die Mietgegenstände betref-
fenden, auch gesetzlichen Bestimmungen 
beachten und RICOH von allen Verpfl ich-
tungen freihalten, die sich aus der Nichtbe-
achtung solcher Obliegenheiten ergeben. 
Der Mieter hat erforderliche Reparaturen 
bzw. Wartungsarbeiten von RICOH oder 
einem von ihr autorisierten Dritten ausfüh-
ren zu lassen und auftretende Störungen 
RICOH unverzüglich mitzuteilen.

§ 4  Schulungen

 Schulungen sind im Standardpreis nicht 
enthalten, können aber gegen gesonderte 
Vergütung vereinbart werden.

§ 5  Pfl egeleistungen

1. Der Mietpreis inkl. Wartung umfasst folgen-
de Wartungsleistungen von RICOH: 

− Die Überlassung von Updates wie vom 
jeweiligen Hersteller zur Verfügung ge-
stellt, d.h. von Aktualisierungen der Soft-
ware, insbesondere bei Fehlerkorrekturen 
bekannter Fehler, sofern diese nicht zur 
Neuentwicklung von Modulen und we-
sentlichen Funktionalitäten führen. 

− Soweit explizit vereinbart die Annahme 
von Störungen über den telefonischen 
Beratungsdienst („Helpdesk“) des zentra-

§ 1  Vertragsgegenstand und Nutzungsrecht

1. Vertragsgegenstand ist die Vermietung von 
der im Vertrag aufgeführten Software am 
vereinbarten Standort zu den nachfolgen-
den Bedingungen. Entgegenstehende oder 
von den AGB von RICOH abweichende AGB 
des Mieters werden nicht anerkannt, sofern 
im Einzelfall diesen durch RICOH nicht aus-
drücklich schriftlich zugestimmt wurde. Die 
Software umfasst die in der Funktionsbe-
schreibung aufgeführten Funktionen und 
ist auf der darin ebenfalls aufgeführten 
Hardware mit dem dort genannten Be-
triebssystem ablauffähig. Es wird eine Be-
nutzer- sowie eine Installationsanleitung 
mitgeliefert.

2. Die Installation der Software gehört nicht 
zum Leistungsumfang, kann jedoch gegen 
gesonderte Vergütung vereinbart werden.

3. An der überlassenen Software gewährt 
RICOH dem Mieter das befristete, nicht 
ausschließliche und nicht übertragba-
re Nutzungsrecht. Der Umfang des Nut-
zungsrechts für Software anderer Herstel-
ler (Fremdsoftware) bestimmt sich im Falle 
ihres Einbezugs nach den Nutzungsbedin-
gungen des jeweiligen Herstellers.

§ 2 Abrechnung
 

1. Die Miete ist im Voraus entsprechend dem 
vereinbarten Abrechnungszeitraum fällig 
und wird mittels Lastschriftverfahren einge-
zogen oder per Mietrechnung berechnet. 

2. Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Rechnungsdatum netto zu zahlen.

3. Es kann ein vom Mieter abweichender Rech -
nungsempfänger vereinbart werden. Dies 
hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die 
vertragliche Zahlungspfl icht des Mieters. 

4. Der Mieter kann gegen eine Mietzinsforde-
rung nur aufrechnen, wenn seine Gegenan-
sprüche unbestritten, von RICOH anerkannt 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Gleiches 
gilt für die Geltendmachung eines Zurück-
behaltungsrechts gegenüber dem Heraus-
gabeanspruch von RICOH an dem Mietge-
genstand.

5. Sämtliche vertraglich vereinbarten Preise 
sind wertgesichert. RICOH hat das Recht, 
die vereinbarten Preise einmal jährlich zum 
Monatsende, nicht jedoch vor Ablauf von 

len Call-Centers. Je nach Sachlage ist die 
Meldung nach Aufforderung schriftlich an 
das Call-Center weiterzugeben.

− Die Beseitigung von Mängeln, die die 
Tauglichkeit der Software gem. Funkti-
onsbeschreibung nicht nur unerheblich 
beeinträchtigen oder mindern, durch ge-
eignete Maßnahmen (z.B. die Übersen-
dung von Bugfi x) innerhalb angemessener 
Frist nach entsprechender Mitteilung des 
Mangels durch den Anwender. 

− Soweit explizit vereinbart einen telefo-
nischen Beratungsdienst („Helpdesk“) 
zu den Geschäftszeiten von RICOH. Der 
Helpdesk-Support kann nur von nament-
lich benannten Mitarbeitern des Mieters 
in Anspruch genommen werden, die 
sämtliche Störungsmeldungen von An-
wendern zunächst sammeln und danach 
an den Helpdesk-Support weiterleiten. 
Die Zahl der benannten Mitarbeiter des 
Mieters ist auf fünf (5) beschränkt.

− Beantwortung schriftlich gemeldeter Feh-
ler bzw. geäußerter Beratungswünsche 
innerhalb angemessener Frist. Soweit 
möglich erfolgt dies zum Zwecke der Be-
schleunigung telefonisch. Der Mieter hat 
daher jeder schriftlichen Meldung den 
Namen sowie die Telefondurchwahl des 
zuständigen Mitarbeiters hinzuzufügen. 
Bei Fehlermeldungen bzw. Beratungs-
wünschen per E-Mail kann auch die Be-
antwortung per E-Mail erfolgen.

2. Nicht zu den vertraglichen Wartungsleis-
tungen von RICOH zählen folgende Leis-
tungen: 

− Beratungen außerhalb der Geschäftszei-
ten von RICOH.

− Die Aktualisierung der Softwaredoku-
mentationen.

− Die Verpfl ichtung zur Erstellung von Zu-
satzprogrammen oder Programmergän-
zungen, soweit nicht explizit vereinbart 

− Pfl egeleistungen, die durch einen Einsatz 
der Software auf einem anderen Hard-
waresystem oder unter einem anderen 
Betriebssystem notwendig werden.

− Wartungsleistungen nach einem Eingriff 
des Mieters oder eines durch ihn beauf-
tragten Dritten in den Programmcode der 
Software.

− Wartungsleistungen hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit der vertragsgegenständ-
lichen Software mit anderen Compu-
terprogrammen, die nicht Gegenstand 
dieses Vertrages sind.

− Die Überlassung von kostenlosen Up-
grades – Upgrades – sie gehen über die 
bloße Programmverbesserung hinaus und 
sind eigentliche Programmänderungen.

− Die Wiederherstellung von Dateien 
 oder Dateiinhalten.

− Die Umstellung der Software auf ein an-
deres Betriebssystem, ein anderes Hard-
waresystem oder auf eine andere Pro-
grammiersprache.
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§ 8  Vervielfältigungsrechte

1. Der Mieter darf das gelieferte Programm 
vervielfältigen, soweit die jeweilige Verviel-
fältigung für die Benutzung des Programms 
notwendig ist. Zu den notwendigen Ver-
vielfältigungen zählen insbesondere die In-
stallation des Programms auf den Massen-
speicher der eingesetzten Hardware sowie 
das Laden des Programms in den Arbeits-
speicher.

2. Darüber hinaus kann der Mieter eine Ver-
vielfältigung zu Sicherungszwecken vor-
nehmen. Es darf jedoch jeweils nur eine 
einzige Sicherungskopie angefertigt und 
aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie 
ist als solche des überlassenen Programms 
zu kennzeichnen.

3. Ist aus Gründen der Datensicherheit oder 
der Sicherstellung einer schnellen Reakti-
vierung des Computersystems nach einem 
Totalausfall die turnusmäßige Sicherung 
des gesamten Datenbestands einschließlich 
der eingesetzten Computerprogramme un-
erlässlich, darf der Mieter Sicherungskopi-
en in der zwingend erforderlichen Anzahl 
herstellen. Die betreffenden Datenträger 
sind entsprechend zu kennzeichnen. Die 
Sicherungskopien dürfen nur zu rein archi-
varischen Zwecken verwendet werden.

4. Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch 
die Ausgabe des Programmcodes auf ei-
nen Drucker sowie das Fotokopieren des 
ganzen Handbuchs oder wesentlicher Teile 
davon zählen, darf der Mieter nicht anferti-
gen.

§ 9  Hardwarewechsel und Anzeigepflicht

1. Der Mieter darf die Software auf dem im 
Angebot näher spezifizierten Hardwaresys-
tem einsetzen. Im Falle eines Hardwarede-
fektes oder eines sonstigen zwingend 
notwendigen Hardwarewechsels darf die 
Software auf einer neuen Hardware einge-
setzt werden. 

2. Die notwendigen Hardwarespezifikationen 
der Software sind durch den Mieter zu be-
rücksichtigen.

3. RICOH ist der Hardwarewechsel umgehend 
schriftlich anzuzeigen. Das neue System ist 
mitsamt Seriennummer und Prozessortyp 
(Leistungsstärke) zu benennen.

§ 10 Weiterveräußerung und 
 Weitervermietung

1. Der Mieter darf die Software einschließlich 
des Benutzerhandbuchs und des sonstigen 
Begleitmaterials Dritten weder veräußern 
noch zeitlich begrenzt überlassen, insbe-
sondere nicht (unter-)vermieten oder verlei-
hen.

2. Zulässig ist jedoch die Überlassung an Drit-
te, denen kein selbstständiges Gebrauchs-
recht eingeräumt wird und die sich hin-
sichtlich der Art und Weise der Benutzung 
dem Willen des Mieters beugen müssen. 
Dies ist insbesondere bei Angestellten des 
Mieters in der Regel der Fall. Das Verbot der 
Mehrfachnutzung nach § 9 der vorliegen-
den Besonderen Vertragsbedingungen ist 
jedoch auch in diesen Fällen zu beachten.

− Die Installation der nach § 5 Ziff. 1 über-
sandten Änderungen der Software, ggf. 
die Installation einer neueren Programm-
version; die Durchführung von Schulun-
gen, die aufgrund der Änderungen oder 
Verbesserungen der Software notwendig 
werden.

§ 6  Allgemeine Mitwirkungspflichten 
 des Mieters

1. Der Mieter hat die Software in den ihm 
überlassenen Releases oder Versionen ein-
zusetzen sowie die sonstigen Vorgaben 
(z.B. Betriebssystem) zu beachten.

2. Soweit Hardware mit im Lieferumfang ent-
halten ist, hat der Mieter die Vorschriften 
des Hardwareherstellers über Aufstellung, 
Handhabung und Service des Hardwaresys-
tems und der Datenträger zu beachten.

3. Der Mieter darf die ihm überlassene Soft-
ware nicht ändern und hat sie entspre-
chend der für die Version geltenden Instal-
lationsvoraussetzungen einzusetzen.

4. Der Mieter hat eine, der Sensibilität der 
Daten entsprechende Datensicherung zu 
erstellen und die Sicherungsdatenträger ge-
trennt an einem sicheren Ort zu verwahren.

5. Der Mieter hat sonstige Handhabungshin-
weise, insbesondere der Bedienungsanlei-
tung oder sonstiger Mitteilungen einzuhal-
ten und zu beachten.

6. Der Mieter hat einen Online-Zugang zu 
seinen Rechnern zu gewährleisten. Ist eine 
störungsfreie Online-Verbindung seitens 
des Mieters nicht sichergestellt, gehen Ver-
zögerungen und nachweisbare Mehrauf-
wendungen im Zuge der Bearbeitung nicht 
zu Lasten von RICOH.

§ 7  Mitwirkungspflichten des Mieters 
 bei Störungen

1. Bei der Umschreibung, Eingrenzung, Fest-
stellung und Meldung von Fehlern muss der 
Mieter die von RICOH erteilten Hinweise 
befolgen. Gegebenenfalls muss der Mieter 
Checklisten von RICOH verwenden.

2. Der Mieter muss seine Fehlermeldungen 
und Fragen nach Kräften präzisieren. Er 
muss hierfür auf kompetente Mitarbeiter 
zurückgreifen.

3. Während erforderlicher Testläufe ist der 
Mieter persönlich anwesend oder stellt 
hierfür kompetente Mitarbeiter ab, die be-
vollmächtigt sind, über Mängel, Funktions-
erweiterungen, Funktionskürzungen sowie 
Änderungen der Programmstruktur zu ur-
teilen und zu entscheiden. Gegebenenfalls 
sind andere Arbeiten mit der Computeran-
lage während der Zeit der Wartungsarbei-
ten einzustellen.

4. Der Mieter gestattet RICOH den Zugriff auf 
die Software mittels Telekommunikation. 
Die hierfür erforderlichen Verbindungen 
stellt der Mieter nach Anweisung von RI-
COH her. 

5. Der Mieter erteilt den RICOH Mitarbeitern 
die notwendigen Zugangsberechtigungen.

§ 11 Mehrfachnutzungen und 
 Netzwerkeinsatz

1. Wechselt der Mieter die Hardware, muss er 
die Software von der bisher verwendeten 
Hardware löschen. Ein zeitgleiches Einspei-
chern, Vorrätig halten oder Benutzen auf 
mehr als nur einer Hardware ist unzulässig.

2. Der Einsatz der überlassenen Software in-
nerhalb eines Netzwerkes oder eines sonsti-
gen Mehrstations-Rechnersystems - sofern 
damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehr-
fachnutzung des Programms geschaffen 
wird – ist nur zulässig, soweit dies dem 
Mieter in einer Zusatzvereinbarung zum 
Mietvertrag explizit eingeräumt wurde und 
dann auch nur in dem in der Zusatzverein-
barung genannten Umfang. 

§ 12 Dekompilierung und 
 Programmänderungen

1. Der Mieter ist ohne Zustimmung von RICOH 
nicht berechtigt, die überlassene Software 
in irgendeiner Form umzuarbeiten oder zu 
bearbeiten, soweit dies nicht im Rahmen 
der bestimmungsgemäßen Nutzung (§ 40 d 
UrhG) notwendig ist. Eine Dekompilierung 
ist nur gem. den Bestimmungen des § 40 e 
UrhG zulässig.

2. Im Falle einer gem. vorstehender Ziff. 1 zu-
lässigen Um- oder sonstigen Bearbeitung 
der Software durch den Mieter ist dieser 
nicht berechtigt, die Ergebnisse an Dritte 
weiterzugeben, zu veröffentlichen oder 
über die bestimmungsgemäße Nutzung hi-
naus zu vervielfältigen.

§ 13 Obhutspflicht

1. Der Mieter ist verpflichtet, den unbefugten 
Zugriff Dritter auf das Programm sowie die 
Dokumentation durch geeignete Vorkeh-
rungen zu verhindern.

2. Der Mieter wird die gelieferten Original-
datenträger an einem gegen den unbe-
rechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort 
aufbewahren sowie seine Mitarbeiter nach-
drücklich auf die Einhaltung der vorliegen-
den Vertragsbedingungen und des Urhe-
berrechts hinweisen. Insbesondere wird der 
Mieter seine Mitarbeiter auffordern, keine 
unberechtigten Vervielfältigungen des Pro-
gramms oder des Benutzerhandbuchs an-
zufordern.

3. Verletzt ein Mitarbeiter des Mieters das 
Urheberrecht von RICOH bzw. vom Soft-
warehersteller, ist der Mieter verpflichtet, 
nach Kräften an der Aufklärung der Ur-
heberrechtsverletzung mitzuwirken, ins-
besondere RICOH unverzüglich über die 
entsprechenden Verletzungshandlungen in 
Kenntnis zu setzen.

§ 14 Mängelansprüche 
 

1. RICOH wird nach ihrer Wahl Material- und 
Herstellungsfehler durch Nachbesserung 
oder Austausch beseitigen. Der Gewähr-
leistungsumfang umfasst nicht die Besei-
tigung von Fehlern und zusätzliche Auf-
wendungen, die durch äußere Einflüsse, 
Bedienungsfehler und nicht von RICOH 
durchgeführte Änderungen und Anbauten 
entstehen.
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3. Soweit die Haftung nach diesen Bedingun-
gen ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung der 
Organe von RICOH, der Angestellten, Ar-
beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Un-
terauftragnehmer von RICOH.

4. Schadensersatzansprüche verjähren nach 
den gesetzlichen Vorschriften, jedoch 
spätestens mit Ablauf eines (1) Jahres ab 
Kenntnis des Schadens und des Schädigers.

 

§ 16 Mitteilungspflicht des Mieters
 

1. Der Mieter hat RICOH unverzüglich mit-
zuteilen, wenn ein Dritter oder der Mieter 
selbst den Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens stellt.

2. Wird die Mietsache gepfändet oder wird 
die Zwangsversteigerung oder Zwangsver-
waltung des Grundstückes, auf dem sich 
die Mietsache befindet, beantragt oder 
macht ein Dritter in sonstiger Weise Rech-
te an der Mietsache geltend, so hat der 
Mieter RICOH hiervon unverzüglich unter 
Überlassung aller notwendigen Unterlagen, 
insbesondere des Pfändungsprotokolls, zu 
benachrichtigen. Alle Interventionskosten 
trägt der Mieter.

§ 17 Zahlungsverzug, Vertragsverletzung, 
 Kündigung

 
1. RICOH ist zur Kündigung des Vertrages 

ohne Einhaltung einer Frist (fristlos) berech-
tigt, wenn der Mieter eine wesentliche Ver-
tragsverpflichtung verletzt und diese z.B. 
zu einer Gefährdung des Eigentums von 
RICOH oder den Forderungen von RICOH 
gegen den Mieter führt oder RICOH an der 
Erfüllung ihrer Vertragspflichten gehindert 
wird. Insbesondere ist dies der Fall, wenn
 
− sich der Mieter mit zwei Mietraten in Zah-

lungsrückstand befindet,
 
− sich die wirtschaftliche Lage des Mieters 

in einer Weise verschlechtert, die die ord-
nungsgemäße Fortsetzung der Mietzah-
lung nicht länger gewährleistet erschei-
nen lässt,

 
− auf Seiten des Mieters Zahlungseinstellun-

gen, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
Wechsel- oder Scheckproteste erfolgen,

 
− ein Insolvenzverfahren über das Vermö-

gen des Mieters eingeleitet oder bean-
tragt wird und durch die Auflösung des 
Vertrages die Fortführung des Unterneh-
mens des Mieters gem. § 25a IO nicht 
gefährdet wird.

2. Übt RICOH ihr Kündigungsrecht gemäß 
Ziffer 1. aus, ist der Mieter zur sofortigen 
Beendigung des Gebrauchs und der Benut-
zung der Mietsache sowie zu deren Heraus-
gabe verpflichtet. 

3. Zum Zwecke der Inbesitznahme gem. vor-
stehender Ziffer 2. verpflichtet sich der 
Mieter, die Mietsache auf erstes Anfordern 
herauszugeben.

4. Gerät der Mieter mit Mietzahlungen in 
Höhe von insgesamt einer Mietrate länger 
als 10 Tage in Verzug, so hat RICOH für den 
Fall, dass der Mieter nicht innerhalb von 

2. RICOH ist jedenfalls auch berechtigt, für 
den Mieter zumutbare Umgehungslösun-
gen zur Mängelbehebung anzubieten. 

3. Bevor der Mieter die Fehlerbeseitigung des 
Mietgegenstands durch RICOH veranlasst, 
führt er, soweit vorgesehen und zumutbar, 
eine Fehlereingrenzung gemäß Betriebsan-
leitung durch und wird auch sonst RICOH 
jede zumutbare Unterstützung zur Mängel-
behebung gewähren.

4. RICOH übernimmt keine Gewährleistung für 
die Nutzbarkeit der Mietgegenstände zu ei-
nem bestimmten Zweck oder Einsatzgebiet. 

5. Der Mieter wird RICOH von etwaigen An-
sprüchen Dritter, die sich aus dem Ge-
brauch, dem Betrieb, der Arbeit oder der 
Leistung der Mietgegenstände ergeben 
könnten, freistellen. 

6. Veränderungen an den Mietgegenständen 
können nur nach vorheriger Genehmigung 
durch RICOH durchgeführt werden. Soweit 
derartige Maßnahmen vor Beendigung des 
Mietvertrages vom Mieter nicht auf eige-
ne Kosten entfernt und der ursprüngliche 
Zustand wieder hergestellt wird, gehen sie 
entschädigungslos in das Eigentum von 
RICOH über. Alternativ kann RICOH zum 
Ende der Vertragszeit die Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes auf Kos-
ten des Mieters verlangen. 

7. Der Mieter trägt das Risiko und die Kosten 
einer Ortsveränderung der Mietgegenstän-
de, die, ebenso wie eine Überlassung der 
Mietgegenstände an Dritte, der schriftli-
chen Zustimmung von RICOH bedürfen. 

8. Bis zur vollzogenen Rückgabe trägt der 
Mieter die Gefahr für den Verlust, den Un-
tergang, die Beschädigung, die Beschlag-
nahmung sowie des vorzeitigen Verschlei-
ßes der Mietgegenstände. 

9. Zur Abdeckung der vorgenannten Gefahren 
versichert der Mieter die Mietgegenstände 
ab Anlieferung auf seine Kosten und tritt 
auf Verlangen von RICOH seine Ansprüche 
aus dem Versicherungsverhältnis an RICOH 
ab. Die Kosten für die Vergebührung dieser 
Zession trägt der Mieter. Den Nachweis für 
den Versicherungsabschluss erbringt der 
Mieter durch Übersendung einer Versiche-
rungsbestätigung an RICOH. 

 10. Kann der Mieter den Nachweis der Versi-
cherung nicht erbringen, ist RICOH berech-
tigt, auf Kosten des Mieters eine entspre-
chende Versicherung abzuschließen. 

§ 15 Haftung
 

1. RICOH haftet für Schäden, sofern ihr Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewie-
sen werden, im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit, für mittelbare Schäden, 
entgangenen Gewinn, Folgeschäden ein-
schließlich Datenverlust ist ausgeschlossen.

2. Leistungsverzögerungen, die auf nicht voll-
ständige, später abgeänderte oder nicht 
rechtzeitig eingebrachte Anforderungen, 
Unterlagen oder Mitteilungen durch den 
Mieter zurückzuführen sind, sind von RI-
COH nicht zu vertreten.

weiteren 10 Tagen seine Zahlungspflicht 
erfüllt, zur Sicherung der offenstehenden 
Forderungen das Recht, das Mietobjekt zu-
rückzunehmen oder einen Service- und Lie-
ferstopp zu verhängen, bis der Mieter die 
Rückstände gezahlt hat. Der Bestand des 
Mietvertrages wird durch die vorgenann-
ten Maßnahmen nicht berührt, insbeson-
dere wird der Mieter nicht von der Pflicht 
zur Zahlung des Mietzinses frei. Die mit der 
Sicherungsrücknahme verbundenen Kos-
ten trägt der Mieter. Zahlt der Mieter den 
rückständigen Mietzins, so steht ihm um-
gehend das Recht zur Aufhebung der o.g. 
Maßnahmen, insbesondere die Herausgabe 
des Mietobjektes zu. 

5. Sofern RICOH nicht auf die gesetzlichen Er-
füllungs- und/oder Schadensersatzansprüche 
besteht, kann sie bei wesentlichen Pflichtver-
letzungen des Mieters und daraus folgender 
vorzeitiger Vertragsauflösung durch RICOH

  statt dessen einen sofort fälligen pauscha-
lierten Schadensersatz beanspruchen.

6. Als pauschalierten Schadensersatz ist RI-
COH berechtigt, die für die gesamte ur-
sprüngliche Vertragsdauer noch ausste-
henden, mit 3% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
abgezinsten Mietraten mit sofortiger Fällig-
keit zu verlangen.

7. Vorstehende Rechte haben keinen Einfluss 
auf die gesetzlichen Erfüllungs- und/oder 
Schadensersatzansprüche von RICOH. 

§ 18 Untervermietung
 

 Der Mieter ist ohne die Erlaubnis von RI-
COH nicht berechtigt, den Gebrauch der 
Mietsache einem Dritten zu überlassen, 
insbesondere die Sache unterzuvermieten. 
Verweigert RICOH die Erlaubnis zur Unter-
vermietung, steht dem Mieter aus diesem 
Grund kein Kündigungsrecht zu.

§ 19 Vertragsannahme und -dauer 
 

1. RICOH behält sich vor, das Angebot zum 
Abschluss des Vertrags seitens des Mieters 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
anzunehmen. Für diesen Zeitraum ist der 
Mieter an sein Mietangebot gebunden.

2. Wird der Vertrag vor Ablauf der auf der 
Vorderseite vereinbarten Grundmietzeit 
nicht fristgerecht schriftlich gekündigt, so 
verlängert er sich jeweils um 12 Monate. 
Bei Vertragslaufzeiten bis zu 47 Monaten 
beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate, ab 
48 Monaten beträgt sie 6 Monate.

§ 20 Haftung von RICOH wegen der 
 Verletzung von Schutzrechten Dritter

1. Macht ein Dritter Ansprüche wegen der 
Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten oder Urheberrechten (im Folgenden: 
Schutzrechte) durch die von RICOH gelie-
ferten Produkte gegenüber dem Mieter 
geltend und wird die Nutzung der Pro-
dukte hierdurch beeinträchtigt oder unter-
sagt, so wird RICOH nach ihrer Wahl und 
auf ihre Kosten entweder die Produkte so 
ändern oder ersetzen, dass sie das Schutz-
recht nicht verletzen, aber im Wesentlichen 
dennoch den vereinbarten Spezifikationen 
entsprechen oder den Mieter von Lizenz-
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               mit einge-
schriebenen Brief gekündigt, so verlängert 
er sich jeweils um die halbe Anfangslaufzeit. 
Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate.
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vorzeitige Aufhebung des Vertrages be-
dürfen der Schriftform. Auf die Schriftform 
kann nur schriftlich verzichtet werden. 
Mündliche Nebenabreden oder Zusicherun-
gen bestehen nicht.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trages ungültig sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Üb-
rigen nicht berührt. Die ungültige Bestim-
mung ist so umzudeuten oder zu ergän-
zen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche 
Zweck erreicht wird.

3. RICOH und der Mieter verpflichten sich, 
sämtliche ihnen im Rahmen der Geschäfts-
beziehung zugänglich werdenden Infor-
mationen und Daten, die als vertraulich 
bezeichnet oder aufgrund sonstiger Um-
stände als vertraulich, insbesondere als Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse, erkenn-
bar sind, geheim zu halten und - soweit 
nicht zur Erreichung des Vertragszwecks 
geboten - weder aufzuzeichnen noch an 
Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner 
Weise zu verwerten. Mitarbeiter sowie ein-
geschaltete Dritte sind in diesem Sinne zu 
verpflichten. Diese Verpflichtung endet 3 
Jahre nach Beendigung des Vertrages.

4. RICOH bleibt Eigentümer der Mietgegen-
stände. Der Mieter hat Beauftragten von 
RICOH jederzeit zu seinen üblichen Ge-
schäftszeiten Zutritt zu dem vermieteten 
Gerät zu gestatten.

5. RICOH ist berechtigt, das Eigentum an dem 
Mietgegenstand auf Dritte zu übertragen 
oder die sich aus dem Mietvertrag erge-
benden Mietzinsansprüche sowie sonstigen 
vertraglichen Rechte an Dritte abzutreten. 
Insbesondere ist RICOH berechtigt, den 
Vertrag insgesamt (z.B. für Zwecke der Fi-
nanzierung) auf Dritte zu übertragen. Eine 
etwaige Vertragsübernahme wird vom Mie-
ter vorab durch Unterschrift unter diesen 
Vertrag genehmigt. Im Falle der Vertrags-
übernahme verpflichtet sich RICOH, für die 
Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, die 
nach den Bestimmungen dieses Vertrages 
die Vermieterseite treffen, neben der neuen 
Vertragspartei einzustehen. 

6. Es gilt österreichisches Recht unter Aus-
schluss von Kollisionsnormen und des UN-
Kaufrechts. Erfüllungsort ist für beide Teile 
Wien. Als Gerichtsstand ist für alle Strei-
tigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag das sachlich zuständige Ge-
richt in Wien 1 vereinbart. Davon unberührt 
bleibt die Möglichkeit, die beklagte Partei 
an ihrem ordentlichen Geschäftssitz zu kla-
gen.

gebühren für die Benutzung der Produkte 
gegenüber dem Dritten freistellen. 

2. Voraussetzungen für die Haftung von RI-
COH nach § 20 Ziff. 1 sind, dass der Mie-
ter RICOH von Ansprüchen Dritter wegen 
einer Schutzrechtsverletzung unverzüg-
lich schriftlich verständigt, die behauptete 
Verletzung nicht anerkennt und jegliche 
Auseinandersetzung, einschließlich etwa-
iger außergerichtlicher Regelungen, nur 
im Einvernehmen mit RICOH führt. Stellt 
der Mieter die Nutzung des Produktes 
aus Schadensminderungs- oder sonstigen 
wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, 
den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis 
der Schutzrechtsverletzung nicht verbun-
den ist.

3. Soweit der Mieter selbst die Schutzrechts-
verletzung zu vertreten hat, sind Ansprüche 
gegen RICOH nach § 20 Ziff. 1 ausgeschlos-
sen. Gleiches gilt, soweit die Schutzrechts-
verletzung auf speziellen Vorgaben des 
Mieters beruht, durch eine von RICOH nicht 
vorhersehbare Anwendung oder dadurch 
verursacht wird, dass das Produkt vom Mie-
ter verändert oder zusammen mit nicht von 
RICOH gelieferten Produkten eingesetzt 
wird.

4. Weitergehende Ansprüche des Mieters we-
gen einer Verletzung von Schutzrechten 
Dritter sind ausgeschlossen. Das Recht des 
Mieters zum Rücktritt vom Vertrag und die 
Regelungen in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Mietverträge bleiben je-
doch unberührt.

§ 21 Rückgabe- und Löschungspflicht

1. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses 
ist der Mieter zur Rückgabe sämtlicher Ori-
ginaldatenträger sowie der vollständigen 
ihm überlassenen Dokumentationen, Ma-
terialien (insbesondere Lizenzdokumente, 
Lizenzschlüssel und falls vorhanden Hard-
ware-Dongels sowie überlassene Speicher-
medien wie SD-Karten) und sonstiger Un-
terlagen verpflichtet. Das Programm samt 
Dokumentation ist RICOH bei Abholung der 
vertragsgegenständlichen Systeme heraus-
zugeben. 

2. Die ordnungsgemäße Rückgabe umfasst 
auch die vollständige und endgültige Lö-
schung sämtlicher gegebenenfalls vorhan-
dener Kopien.

3. RICOH kann auf die Rückgabe verzichten 
und die Löschung des Programms sowie die 
Vernichtung der Dokumentation anordnen. 
Übt RICOH dieses Wahlrecht aus, wird er 
dies dem Mieter ausdrücklich mitteilen.

4. Der Mieter wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass er nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses die Software nicht 
weiterbenutzen darf und im Falle der Nicht-
beachtung das Urheberrecht des Rechtsin-
habers verletzt. § 13 Abs. 3 ist auf die Zeit 
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
entsprechend anzuwenden.

§ 22 Allgemeines 

1. Änderungen/Ergänzungen zu diesem Ver-
trag sowie auch Vereinbarungen über die 
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Linz.

Linz

Zusatzmietvertrag
+ Zusatz im PPP Vertrag

Bei beinhaltender Softwaremiete gelten zu-
sätzlich die AGB´s für Softwaremiete und 
die besonderen Vertragsbedingungen für 
Softwaremiete.
Diese sind auf der Homepage von BTS unter
www.bts.at AGB´s noch zu lesen bzw. aus-
drucken.
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